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A m i rechte T n H.
A. Verordnungen und Bekanntmachungen des Königlikhen Unmuths-Amtes

Nr. 243. Berlin, ben 17_ Juli 1869. daß durch eine strenge Anwendung der im ä. 13 des
Gemäß § 1 in Verbindung mit § 4 zu 2 beß Gesetzes vom l. Mai 185»l (G.-S.S.19(Z-) beziehungs-

für das Gebiet des Norddeutschen Bundes ergangenen metfefi .l der JUstFUctWU vom 19' Cum Ausd« a'
Gesetzes, betreffenb Die flieidIIagIIabme des arbeite: (Minrsterial-Bl. „Der. inneren Verwaltung Seite 156)

oder Dienstlohns vom 21. Juni d. J (Bundes-Ges- enthaltenen Vorschriften der Entstehung alterer als

Bl. S. 242) darf die Vergütung {Sohn Gehaki dreimonatlicher Klassenstener-Rückstande aus Seiten

Honorar u. s. w.) für Arbeiten oder Dienste, welche der in Arbeits- oder Dienstverhaltnrssen stehenden

auf Grund eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses Perspnen tbnnlu‘bft nor‘gebenge Werbe 26'
geleistet werden, sofern dieses Verhältniß die Erwerbs- Dek» ätnangmmtfier.
thätigkeit des Vergütungsberechtigten vollständig oder Um Auftrage«
hauptsächlich in Anspruch nimmt, zum Zwecke der A b. K» 'I'd RCSHJSÄUBHMHUW w 10028
Beitreibung solcher Beträge an direeten persönlichen n w 0mm W « wann“ Du M au· ' ’ '
Staatssteuern, welche seit länger als drei Monaten Oe»ls3- b?" 8s _C‘äeptember 1559.
fällig geworden sind, vom 1. August d. J. ab erst »V0Xst8hendes MIUTstSVFUl-Nelcrlpt “WIE Ich den
dann mit Beschlag belegt werden, nachdem die Leistung Maglstmken nnb SDorfgerchten 3m? ‚Renntmfs UND
der Arbeiten oder Dienste erfolgt und nachdem der NAchgchtUUg unter deIFI Auftrage nut, hIePUach Die
Tag, an welchem die Vergütung gesetzlich, vertrags- Oktslteuek-Ekhebek mit entsprechender WSIsUUg zU
oder gewohnheitsmäßig zu entrichten war, abgelauer nerfeben.
ist, ohne daß der Vergütungsberechtigte dieselbe ein- —

gefordert hat. Nr. 244. Breslau, den 2. September 1869.
Hiernach ist von dem bezeichneten Tage ab die Indem wir das Königliche Landraths-Amt auf

Anwendung der im Wege der Administrativ-Execution die in der nächsten Nummer unseres Anitsblattes
behufs Einziehung von Klassensteuer- Rückständen der erscheineude Allerhöchste Genehmigung zu der von dem
in Arbeits- oder Dienstverhältnissen stehenden Personen Komitee der in diesem Jahre in München stattfindenden
erfolgendeBeschlagnahme des noch nicht fälligen Arbeits- internationalen Kunstausstellung nachgesuchten Zu-
oder Dienstlohnes in Betreff solcher rückständig geblie- lassung des Debits von Loosen innerhalb der preußi-
bener Steuerbeträge: seit deren Fälligkeit ein Zeitraum schen Monarchie für die mit der gedachten Ausstellung
von mehr als drei Monaten noch nicht abgelauer ist, zu verbindende Ausspielung von Kunstgegenständen,
zwar nach wie vor allgemein zulässig, in Betreff älterer hierdurch aufmerksam machen, veranlassen wir Dasselbe,
Klassensteuer-Rückstände dagegen der Regel nach aus- dafür Sorge zu tragen, daß dem Vertriebe der Loose,
geschlossen. deren Preis auf 30 Xr. festgesetzt ist, überall kein

Ersahrungsmäßig stellt sich die Beschlagnahme Hinderniß entgegengestellt werde.
des noch nicht fälligen Arbeits- oder Dienstlohnes gegen Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
die der vorbezeichneten Kategorie augehörigen Steuer- Sack.
pflichtigen fast durchweg als das einzige zu Gebote An sämmtliche Königliche
stehende Mittel dar, um zur Einziehung der denselben LTIHDTUFZIHZTFNIZVFJZZJ
zUr Last fallenden Klassensteuer-Rückstände zu gelangen. EJZEEOIiszPräsidium hiers

Damit die Staatskasse gegen etwaige Verluste I XIII. 2282
aus der gedachten gesetzlichen Beschränkung der admini- « XI. '
strativen Lohnbeschlagnahme sicher gestellt wird, ist Oels, den 10. September 1869. daher fortan in jeder Weise dafür Sorge zu tragen, Vorstehende Regierungs-Verfügung bringe ich
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zur Kenntniß der Kreiseinsassen und weise die Orts-
polizeibehörden und Gensdarmen hierdurch an, hier-
nach dem Vertriebe der Loose überall kein Hinderniß
entgegenzustellen.

Nr. 245. Vreslau, den 25. August 1869.

Nach einer amtlich hier eingegangenen Mitthei-
lung ist von der Argentinischen Regierung ein gewisser
Friedrich Schlegel zu Buenos-Aires, aus Weimar
gebürtig, zum besoldeten Auswanderungs-Agenten für
Deutschland ernannt worden. Derselbe soll mit dem
letzten englischen Paketboot bereits nach Deutschland
zugereist sein, und soll der ihm ertheilte Auftrag ganz
im Allgemeinen und lediglich dahin gehen, das dort-
seitige Land und die dasigen Erwerbsverhältnisse
namentlich im Handwerkerstande vortheilhaft bekannt
zu machen, und die Auswanderung von deutschen
Handwerkern dorthin zu lenken.

Alle, von durchaus zuverlässigen Seiten dieser-
halb eingezogenen Nachrichten stimmen sämmtlich dahin
überein, daß p. Friedrich Schlegel, wenigstens in
letzter Zeit, zu Buenos-Aires Inhaber einer Matrosen-
kneipe undSpelunke niedrigster Gattung gewesen sei und
sich häuptsächlich mit Anwerbung entlaufener Matrosen
für die Argentinische Regierung beschäftigt habe.

Es liegt die begründete Befürchtung nahe, daß
dies übelberüchtigte Subjekt nicht allein in seinem
Vaterlande Weimar, sondern in ganz Deutschland
seine Fangnetze aufstellen wird und daß er bei Be-
förderung von Auswanderern nur Unheil stiften wird.
Denn die Verhältnisse für deutsche Auswcinderer nach
der Argentinifchen Repnblik sind durchaus nicht günstig.
Für kapitallose Kopfarbeit ist der Markt dort ent-
schieden schlecht. Das Fortkommen für Ackerbauer
und Hirten, namentlich jetzt, wo der niedere Stand
der Wollpreise Viele Eftancien zur Liquidation ge-
zwungen hat, ist höchst zweifelhaft Der Arbeitslohn
für Handwerker, Dienstboten und einfache Taglöhner,
wenn er auch bedeutend höher ist als hier, steht aber
mit den Lebensbedürfnissen des deutschen Arbeiter-
standes nicht in einem irgend angemessenen Verhältniß.

Lassen sich aber Deutsche gar direkt für den
Argentinischen Kriegsdienst anwerben, so haben sie
das harte Loos, das sie dann erwartet, nur ihrer
eigenen Thorheit zuzuschreiben.

Die Königliche Regierung erfuche ich daher er-
gebenft, hiernach das Weitere gefälligst zu veranlassen
und namentlich die Kreisbehörden auf das (Eintreffen
und Vorhaben des p. Schlegel in geeigneter Weise
aufmerksam machen zu wollen, damit feinem Treiben
nöthigenfalls Schranken gesetzt werben.

Der Königliche Wirkliche Geheime Rath und
Ober-Präsident der Provinz Schlesien.

(gez.) Graf zu Stolberg.
An die Königliche Regierung hier. 0. P. 4061.

Breslau, den 8. September 1869.
Abschrift hiervon mit dem Auftrage, geeignete

Maßregeln zum Zwecke der Verhinderung des bezeich-
ne ten Vorhabens zu ergreifen und gegen den genanten

 

 

Agenten, wenn er betroffen wird, die strafrechtliche
Verfolgung zu veranlassen.

Auch wird es sich empfehlen, in den Kreisblättem
das Publikum vor der Auswanderung nach dem Ak-
gentinischen Gebiete zu warnen.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
Braun.

Au sämmtliche Landraths-
Aemter des Departements
und an das Königliche
Polizei-Präsidium hier.

1. xvu. 619
Oels, den 13. September 1869.

Vorstehendes Rescript bringe ich zur öffentlichen
Kenntniß und warne hiermit das Publikum vor der
Auswanderung nach dem Argentinifchen Gebiete. Von
den Polizeibehörden und Gensdarmen erwarte ich,
daß sie mir sofort Anzeige machen werden, falls der
p. Schlegel im Kreise in Ausübung feiner Geschäfte
betroffen werden sollte.

Nr. 246. Breslau, den 7. September 1869.
Die in unserem diesjährigen Amtsblatte Stück 31

veröffentlichte Tabelle, enthaltend die Verhältnißzahlen
für die Umrechnung der bisher gültigen Landesmaße
und Gewichte in die, durch die Maß- und Gewichts-
Qrdnung für den Norddeutschen Bund festgestellten
neuen Maße und Gewichte, umfaßt nur diejenigen
Maße und Gewichte, welche in den betreffenden Pro-
vinzen kraft gesetzlicher Autorität als Landesgewicht
in Geltung stehen. Neben diesen sind jedoch in vielen
Bezirken vermöge lokaler oder provinzieller Observanz
noch andere Maße im Gebrauch, wie denn insbesondere
der § 29 der Anweisung zur Maß: und Gewichts-
ordnung vom 16. Mai 1816 (Ges.-S. S. 152) die
fortdauernde Anwendung solcher Maße in gewissem
Umfange gestattet hat.

Seitens des Herrn Ministers für Handel zc.
Excellenz ist nun angeordnet worden, daß auch für
diese Maße, welche im Leben häufig von gleicher
Wichtigkeit sind, wie die gesetzlichen und deren An-
wendung mit dem Jnslebentreten der Bundes-Maß-
und Gewichts-Ordnung ebenfalls ganz aufhören muß,
baldigst Reduktionstabellen in derselben Form und
nach denselben Prinzipien, wie die jetzt publizirte,
aufgestellt und bekannt gemacht werben.

Sofern hiernach, was festzustellen bleibt, im
dortigen Kreise (incl. Städte) derartige Maße that-
sächlich im Gebrauch sein sollten, wolle das Königliche
Landrathsamt Sich der Aufstellung dieser Reduktions-
tabellen, welcher eine genaue Ermittelung der Größe
dieser Maße, soweit dieselbe nicht schon früher erfolgt
ist, vorausgehen muß, unterziehen, und sind uns diese
Tabellen mit den erforderlichen Erläuterungen inner-
halb 4 Wochen zur weiteren Veranlassung einzureichen.
event. ist negativ zu berichten.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
Braun.

An sämmtliche Königliche
LandrathsiAemter des De-

partements
1. xv. 528.
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Oels, den 14. September 1869.
Zum Zwecke der mir nach vorstehendem Rescript

übertragenen Aufstellung der Reduktions-Tabelle sehe
ich Seitens der Magisträte und Ortsgerichte des
Kreises bis zum 1. October d. J. einer Anzeige ent-
gegen, ob und welche Maße und Gewichte vermöge
localer oder provincieller Observanz in den einzelnen
Ortschaften neben den gesetzlich gestatteten etwa noch
im Gebrauch sind. Dabei ist die Größe dieser Maße
genau zu ermitteln und mir mitzutheilen. Anzeigen,
welche am l. October noch nicht eingegangen, werde
ich alsdann durch Strafboten abholen lassen.

Nr. 247. Oels, den 14. September 1869.
Im Einverständniß mit der Königlichen Regie-

rung ist von der Königl. 6. GensdarmeriesBrigade
die Verlegung der Gensdarmerie-Station Zes s el nach
Pontwitz zum 1. October d. J. angeordnet worden,
was ich zur Kenntniß der Polizei- und Ortsbehörden
des betreffenden Patrouillen-Bezirks bringe.

Oels, den 10. September 1869.
Nr. 248. Personal- Chronik.

Verpflichtet wurde am heutigen Tage der Ritter-
gutspächter Herr Baron von Richthosen auf
Randowshof als stellvertretender Polizei-Verwalter
für die Ortschaft Neuhaus.

Oels, den 11. September 1869.
Nr. 249. Personal-Chronik.

Vereidet wurde am 6. d. M. der Lehrer Friedrich
Stohrer in Poln.-Ellguth als Gerichtsschreiber für
die Ortschaften Poln.-Ellguth, Heidane und Lorke.

Der Königliche Landrath.
v. Rosenherg-Lipinsky.

B. Bekanntmachmigen anderer Behörden.
Oels, den 14. September 1869.
Bekanntmachung.

Die Herbst-Control-Berfammlungen im Bezirk
der 1. Compagnie (Oels) 3. Niederschlesischen Land-
wehr-Regiments Nr. 50 finden wie folgt statt, und
haben die Mannfchaften aus nachstehenden Ortschaften
sich zu gestellen:

Den 4. October 1869, Vormittags 9 Uhr,
in Groß-Weigelsdorf:

Stadt und Dom. Hundsfeld, Görlitz, Wildschütz,
Groß-« und Klein-Weigelsdorf, Schleibitz, Dörndorf,
Klein-Peterwitz, Sakrau und Mirkau.
Den 4. October 1869, Nachmittags 3 Uhr,

in Peuke:
Stein, Pünlau, Langewiese, Domatfchine, Sibyllen-
ort, Peuke, Bohrau, Loischwitz, Eichgrund, Dobri-
schau, Jäntschdorf, Stampen.
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Den 5. October 1869, Vormittags 9 Uhr,
in Strehlitz:

Stadt und Dorf Juliusburg, Gutwohne, Döberle,
Carlsburg, Kurzwitz, Schwundnig, Schickerwitz,
Rotherinne, Tschertwitz, Strehlitz, Jackschönau,
Jenkwitz, Weißenfee, Bartkerey, Maliers, Bnko-
wintke.
Den 5. Oktober 1869, Nachmittags 3 Uhr,

in Briefe:
Briefe, Hönigern, Bogfchütz, Neudorf, Groß-Graben,
Grüneiche, Sechskiefern, Neuhaus, Ostrowine.
Den 6. Oktober 1869, Vormittags 9 Uhr,

in Oels:
Stadt Oels: 1., 2., 3. Korporalschaft.
Den 6. October 1869, Nachmittags 3 Uhr:
Stadt Oels: 4. Korporalschaft, Leuchten, Rathe
Schmarse, Dammer, Spahlitz, Zucklau.

Es gestellen sich daselbst:
Alle Reserve-»und Landwehr-Mannschaften, ferner

die zur Disposition der Ersatz-Behörden und zur Dis-
position des Truppentheils entlassenen Mannschaften.

Entfchuldigungs-Atteste sind bis spätestens den
2. October 1869 beim Unterzeichneten niederzulegen,
zur Annahme resp. Berücksichtigung mündlicher Ent-
schuldigungen ist derselbe jedoch nicht berechtigt.

Das Fehlen ohne begründete Entschuldigung
wird mit Arrest und einjährigem längerem Verbleiben
im Dienst-Verhältniße bestraft.

Für den manquirenden Kompagnieführer.
Auf Befehl:

Rokth stellv. Bezirks-Feldwebel.

Berlin, den 3. September 1869.

Bekanntmachung.
Sobald auf Briefen nach Nußland der Be-

stimmungsort in rufsischer Schrift ausgedrückt ist,
empfiehlt es sich, daß der Absender denselben noch in
deutscher oder französischer oder englischer Schreib-
weise hinzufügt, da die rufsifchen Schriftzüge den Nord-
deutfchen Postanstalten nicht hinlänglich bekannt sind.

Es ist ferner wesentlich, daß bei den nach mitt-
leren und kleineren Orten in Rußland gerichteten
Briefen die Lagedes Bestimmungsortsdurch zusätzliche
Angabe des Gouvernements außer Zweifel gestellt werde.

General - Post - Amt.
von Philipsborn.

Makulatur - Verlaufs - Anzeige.
Mittwochs, den 22. September d. J, Nach-

mittags 2 Uhr, werden wir in unserem Amtslokale
circa 5 Centner alte Unbrauchbare Arten und Kassen-
bücher meistbietend gegen gleich baare Zahlung ver-
kaufen, jedoch unter der Bedingung des Einstampfeus
in einer Papiermiihle. Kauflustige werden hierzu
eingeladen.

Wartenberg, den 14. September 1869.
Königliches Kreis - Steuer - Amt.

Gallwitz.
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Nichtamtlicher Theil.
Die Verpflichtung zum Schadenerfatze bei

Unglücksfällen im Bergwerksbetriebe.
Durch wiederholte schwere Unglücksfälle ist in

jüngster Zeit die öffentliche Aufmerksamkeit auf den
Mißstand hingelenkt worden, daß die im Bergwerks-
betriebe beschäftigten Arbeiter sich täglich in ihrem
Berufe den äußersten Gefahren ausgesetzt finden, ohne
daß ihnen oder ihren Angehörigen für die Verstüm-
melung des Körpers oder für den Verlust des Lebens
eine irgend angemessene Entschädigung gesichert ist.

dung schlagender Wetter in den Steinkohlenbergwer-
ken des Plauenschen Grundes bei Dresden Hunderte
von Bergleuten ihr Leben verloren und deren Fa-
milien ihres Ernährers beraubt wurden, so ist zwar
die lebhafte Theilnahme, welche sie bei diesen und
ähnlichen Heimsuchungen im ganzen Vaterlande kund
gab, nicht hinter der Größe des Unglücks zurückge-
blieben, und Liebes-gaben aus allen Schichten der
Bevölkerung, von Reichen und Armen, strömten zu-
sammen, um die hinterlassenen Wittwen und Waisen
augenblicklich vor Noth zu wahren. Aber gleichzeitig
kam auch die Einsicht zur Geltung, daß hier auf ein
Mehreres Bedacht zu nehmen sei, als auf eine Vor-
übergehende Unterstützung. Während von manchen
Stimmen die Frage erhoben wurde, ob denn die auf
dem Gebiete gemeinnütziger Empfindungen so erfolg-
reichen Naturwissenschaften außer Stande seien, wirk-
samere Waffen, als bisher zum Kampfe gegen die
Gefahren des Bergwerkbetriebes zu liefern, wurde
allseitig die Forderung laut, daß die Gesetzgebung
dafür sorgen müsse, die Bergwerksunternehmer bei
Vorkommenden Unglücksfällen in umfassender Weise
zum Schadenersatz heranzuziehen, weil nur dadurch
eine befriedigende Bürgschaft zu erlangen sei, daß
überall wirksamere Vorkehrungen zur Verhütung von
Unfällen getroffen und die erforderlichen Geldmittel
verfügbar gemacht werden, um den Beschädigten oder
deren Familien nachhaltig den Lebensunterhalt zu
sichern.

Um die Berechtigung und die Dringlichkeit der-
artiger Forderungen in ein klares Licht zu setzen, hat
man zunächst mit Grund darauf hingewiesen, daß
die fast immer mit Verlust an Menschenleben ver-
bundenen Unfälle im Bergwerksbetriebe in Deut-
schland ebensowenig wie in anderen Ländern als ver-
einzelte Ausnahmen vorkommen, sondern daß der
Bergbau, und namentlich der Betrieb der Kohlenberg-
werke, alljährlich zahlreiche Opfer an Menschenleben
verlangt. Aus der vergleichenden Uebersicht zuver-
lässig ermittelter Zahlen stellt sich das traurige Er-
gebniß heraus, daß kein Beruf größeren Gefahren
für Leben undGesundheit ausgeseßt ist, als die Ar-
beit des Bergmännes, und daß dieser Beruf dem
Tode massenhaftere Opfer bringt, als selbst der See-
mannsdienst, der auf den unablässigen Kampf mit
feindlichen Elementen angewiesen ist. Jn Bezug auf

 

den Steinkohlenbergbau in England ist festgestellt
daß im Jahre 1867 auf 3195 Gruben mit einer,
Belegschaft von 333,116 Mann, im Ganzen 1190
Arbeiter, also ungefähr 36 auf je 10,000 Mann das
Leben eingebüßt haben. Jn demselben Jahre waren
auf 426 preußischen Kohlenbergwerken 102,773 Ak-
beiter beschäftigt, von denen 293, also ungefähr 28
auf je 10,000 Mann durch Unglücksfälle im Betriebe
das Leben verloren. Dieses Berhältniß stellt sich
nur scheinbar günstig für Deutschland, wenn man

Wenn durch den Zusammensturz des Schachtss auf E nämlich die Zahl der Verunglückten mit der Gesammt-

dem Kohlenwerke zu Lugau und durch die Entzün- ; _ _ .
I Wenn man aber in Anschlag bringt, daß mit der

zahl der im Betriebe beschäftigten Arbeiter vergleicht.

gleichen Arbeiterzahl in England ein beträchtlich grö-
ßerer Gewinn an Kohlen erzielt wird, so berechnet
sich, daß in Deutschland für den gleichen Gewinn an
Steinkohlen ein höherer Preis an Menschenleben ge-

s zahlt wird, als selbst in England

 

 

 

Jm vorigen Jahre wurde das Einschreiten der
Bundesgesetzgebung in Anregung gebracht. Ein von
Leipzig aus an den Reichstag und ähnlich an den
Bundesrath des Norddeutschen Bundes gerichtetes
Gefuch stellte, unter ausführlicher Darlegung des
Sachverhältnisses und unter Hinweis auf bie ent-
sprechende Gesetzgebung anderer Länder den Antrag
auf Erlaß gesetzlicher Bestimmungen über Schaden-
ansprüche von Privatpersonen bei nicht von ihnen
verschuldeten Unglücksfällen. Dieses Gesuch nahm
in umfassender Weise auf die Gefahren Bezug, wel-
chen die Gesundheit und das Leben der Personen aus-
gesetzt find, welche in Fabriken und Bergwerken ar-
beiten, oder sich der Eisenbahnen,Dampf- und Segel-
schiffe als Verkehrsmittel bedienen. Als thatsäch-
licher Beweis für die Mangelhaftigkeit der Gesetzge-
bung in Bezug auf die Verbindlichkeit zum Schaden-
ersatz war noch besonders hervorgehoben, daß nach
den großen Unglücksfällen zu Lugau und Neu-Jser-
lohn von Seiten der Verwaisten Familien nicht ein-
mal der Versuch gemacht worden sei, im Wege der
Klage angemessenen Schadenersatz zu erlangen. Es
war ferner darauf hingewiesen, daß die Staatsgesetz-
gebung, wenn sie schon aus allgemeinen Gründen be-
rufen sei, nach Möglichkeit wirksame Anordnungen
zum Schutze der Personen zu treffen, welche der Ver-
stümmelung und Tödtung durch fremde Schuld Preis
gegeben find, noch durch besondere Pflichten sich ver-
bunden erachten müsse, für eine schleunige Beseitigung
der erkannten Mißstände zu sorgen, da der Staat
selbst als Besitzer gewerblicher Unternehmen dastehe
und mithin eine doppelte Verantwortung trage.
Durch Beschluß des Reichstages wurde das leipziger
Gesuch zur Berücksichtigung an den Bundeskanzler
abgegeben, und die Bundesbehörde traf auch alsbald
die erforderlichen Einleitungen, um die angeregte
Frage auf dem Wege der Bundesgesetzgebung zur
Lösung zu bringen.

anwifchen ist die Angelegenheit, namentlich unter
dem Eindruck des entsetzlichen Ereignisses in den Stem-
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kohlenbergwerken bei Dresden, auch zum Gegenstand
eingehender Erörterung in der Presse und in den

Kreisen der Fachmänner gemacht worden. ·
· Die deutsche Presse beschäftigte sich vorwiegend
mit der Frage, wie durch verschärfte gesetzliche Vor-
schriften über die Haftpflicht der Unternehmer gegen

die beim Bergwerksbetrieb Beschädigten eine Besserung
der Zustände nach allen Richtungen hin anzubahnen sei.

Jn erster Linie stand die Klage, daß der Anspruch
auf angemessenen Schadenersatz überhaupt jeden Boden
verliere, falls die BergwerkssUnternebmer nur für
das durch eigene Verschulden herbeigeführte Unglück
verantwortlich gemacht werden. Wenn schon in den
seltensten Fällen ein solches eigene Verschulden der
Unternehmer vorliege, weil sie in der Regel den Be-
triebsarbeiten fern ständen, so würde es vollends nur
ausnahmsweise möglich sein, für das Schuldverhältniß
einen dem Richter genügenden Nachweis zu führen.
Wo überhaupt ein menschliches Verschulden zu erkennen,
da komme es fast immer auf Rechnung der Bevoll-
mächtigten des Unternehmers, der Betriebsleiter,
Aufseher u. s. in. oder der Arbeiter selbst. Auch hier
sei aber die Haftpflicht des Unternehmers genügend
begründet, weil derselbe auf die richtige Wahl seiner
Vertreter, Beamten nnd Arbeiter Bedacht zu nehmen
habe. Selbst der Gedanke ist angeregt worden, daß
die Bergwerksbesitzer auch für den durch Züfall oder
höhere Gewalt herbeigeführten Schaden aufzukommen
haben, da dieselben für das Ganze des Unternehmens
verantwortlich seien, nnd den Unfällen durch „höhere
Gewalt« wohl in der Regel mehr oder minder ein
persönliches Verschulden, wenn auch verborgen, zn
Grunde liege. Uebrigens wird bei Befürwortnng der-
artiger Forderungen immer darauf hingewiesen, daß
die Unternehmer es in der Hand haben, sich gegen
einen unabsehbaren Umfang ihrer Verbindlichkeiten
dnrch Hülfe des Versicherungswesens zu schützen.

Alle die hier angedeuteten Ansichten kamen jüngst
in einer Versammlung volkswirthschaftlicher Fach-
männer zu nachdrürklicher Vertretung und gründlichen
Erörterungen. Auch der Antrag wurde gestellt, die
Unternehmer bergmännischer und anderer gewerblicher
Unternehmungen für alle in Folge des Betriebes
ihren Angestellten und Arbeitern zustoßenden Unfälle
haftbar zu machen, also auch für die durch ,,höhere
Gewalt« veranlaßten. Jndeß ward dieser Gedanke
als zu weit gehend entschieden zurückgewiesen. Ein
Redner bemerkte, es gebe viele Geschäfte und Arbeiten,
welche Leben und Gesundheit in Gefahr setzen, die
man aber weder entbehren könne, noch bis jetzt zu
ändern wisse. Auch im Bergwerksbetriebe kämen
Unglücksfälle vor, welche der Unternehmer selbst bei
den vvrzüglichsten Einrichtungen und bei der größten
Vorsicht nicht vermeiden könne. Die Lage des Unter-
nehmers müsse man so verantwortlich wie möglich
Ulachen, aber nicht völlig unerträglich; er müsse für
allen Schaden haften, der im Bereich des Betriebes
dUrch eigene Schuld oder durch das Verschulden seiner
eamten und Arbeiter entsteht, nur nicht für den

Unabwendbaren Zufall, für gewaltsame Ereignisse,

 

 

denen die Natur und die Wissenschaft des Menschen
nicht gewachsen sind, auch nicht für den Schaden, der
unmittelbar durch den Beschädigten selbst herbeigeführt
ist. Im Sinne dieser Ausführungen wurde von der
Mehrheit jener Versammlung beschlossen, für eine
verbesserte Gesetzgebung die Durchführung des Grund-
satzes zu empfehlen, daß der Unternehmer in Folge
eines jeden durch eigene Schuld (Mangelhaftigkeit der
Betriebsmittel und Betriebseinrichtungen) oder durch
seine Leute innerhalb ihres Geschäftskreises veranlaßten
Unfalls den Beschädigten oder deren Hinterbliebenen
für den vollen Schaden haften soll und sich von dieser
Haftung nur durch den Nachweis der eigenen Schuld
des Beschädigten oder eines nicht aus der Natur des
Unternehmens hervorgehenden Schadens durch höhere
Gewalt befreien kann.

Andererseits darf man nicht unbeachtet lassen,
daß sachkundige und erfahrene Männer auch davor
gewarnt haben, die Haftverbindlichkeit der Unternehmer
nicht allzuweit auszudehnen, weil man dadurch in Ge-
fahr komme, die Kosten des Bergbaues unverhälniß-
mäßig zu steigern und auf die Entwicklung des Be-
triebes einen lähmenden Einfluß zu üben. Es wurde
daran erinnert, daß die ungünstige Lage des Arbeit-
gebers immer auch auf die Verhältnisse der Arbeit-
nehmer zurückwirkt nnd daß man sich hüten müsse,
den Ansprüchen auf ergiebigen Schadenersatz durch
Maßregeln zu genügen, welche den Bergwerksbetrieb
selbst in Frage stellen nnd somit die Quelle des
Lebensunterhaltes für viele Tausende von Arbeitern
zum Versiegen bringen könnten. Auch auf das Be-
denken wurde hingewiesen, daß durch gesetzliche Be-
stimmungen, welche den Bergwerksbesitzer auch für
die durch Arbeiter selbst herbeigeführten Unfälle ver-
antwortlich machen, die Fahrlässigkeit der Bergleute
gefördert und leicht die Gefahr erhöht würde, welche
man zu bekämpfen wünsche. Gegen die Thatsache,
daß Klagen wegen Schadenersatz fast gar nicht Vor-
kommen, wird angeführt, daß auf andere Weise, in
Preußen namentlich durch die Knappschaftskassen, für
Beschädigte und deren Familien ausreichend gesorgt
worden sei. Beachtensrrerth ist allerdings, daß z. B.
im Jahre 1866 die Knappschastskassen, zu deren Be-
ständen die Bergwerksbesitzer einen erheblichen Beitrag
liefern, einen Betrag von 657,429 Thlr. an Inva-
liden-, Wittwen- und Waisen-Pensionen verausgabt
haben.

Wenn aber in Betreff des Umfangs, welcher den
Haftverpflichtungen der Bergwerks-Unternehmer zu
geben ist, unter den Fachmännern noch Meinungs-
verschiedenheiten bestehen, so herrscht doch volle Ueber-
einstimmnng wenigstens über zwei wichtige Punkte:

1) daß die Haftpflicht durch ein allgemeines
Berggesetz zu regeln sei, um der Ungleichmäßigkeit
der gesetzlichen Einrichtungen in den verschiedenen
Theilen des preußischen Staates und des Norddeutschen
Bundes ein Ende zu machen, und

2) daß die Verbindlichkeit der Unternehmer
mindestens für allen durch ihre Bevollmächtigten



498

und Beamten herbeigeführten Schaden unbedingt fest-
zustellen sei.

Die Bandes-Regierung hat, wie schon erwähnt,
den Gegenstand ernstlich in die Hand genommen. Auch
die einzelnen Bundesstaaten haben vorwiegend die
Zweckmäßigkeit einer bundesgesetzlichen Regelung an-
erkannt, und zunächst wird der Justiz-Ausschuß des
Bundesraths nähere Vorschläge für eine solche Rege-
lung zu machen haben. Es steht daher zu hoffen, daß
die hier in Betracht kommenden Fragen eine Lösung
erhalten werden, welche den Interessen der Bethei-
ligten und den Forderungen der BilligkeitGenüge thut.

 

Unser König ist von Pommern aus, wo er
von allen Seiten der Bevölkerung die innigsten Be-
weise der Verehrung und Liebe erhalten hat, am 11.
nach Königsberg abgereist. An den Orten, wo der
Königliche Zug auf der Hinreise anhielt, hatten sich
die Stände, die Magistrate, die Geistlichkeit, die
Schützengilden, Gewerke und Schulen u. f. m. auf-
gestellt, um dem Landesherrn ihre ehrfurchtsvollen
Huldigungen darzubringen. Die Ankunft Sr. Majestät
in Königsberg erfolgte noch am 11. Abends. Die
Stadt war glänzend erleuchtet und die Bevölkerung
trotz der späten Stunde in überaus großer Anzahl
versammelt, um den Monarchen mit freudigstem Zu-
ruf zu begrüßen. Nach des Königs eigenem Ausspruch
errinnerte der Jubel des Volkes an den begeisterten
Empfang beim Einzuge zur Krönungsfeier.

sDie Truppenübungen des l. ArineeCorps vor
dem Könige haben am l3. mit der großen Parade
zwischen Heiligenbeil und Schirteu begonnen, der sich
die Feldübungen der Truppen anschließen Am Nach-
mittag fand auf dem Schlosse in Königsberg ein Fest-
mahl statt, bei welchem Se. Majestät nach der An-
sprache des kommandirenden Generals v. Manteuffel
folgenden Trinkspruch ausbrachte: »Ich erhebe Mein
Glas, um dem ersten Corps Meine Anerkennung für
die Art auszusprechen, wie es heilte vor Mir erschie-
nen ist. Zugleich trinke Jch aber auch auf das Wohl
der Provinz, aus der dieses Corps hervorgegangen ist.
Das Armee-Corps und die Provinz haben zu allen
Zeiten, in guten und bösen Tagen, Meinem Hause
und dem Vaterlande treue Hingebung und Aufopfe-
rung bewährt. Diese Treue und Hingebung hat das
Corps in jüngstvergangener Zeit auch mit Ausdauer
in ernsten Stunden zu paaren gewußt, und dies giebt
Mir Bürgschaft dafür, daß der Geist, welcher einst in
Tagen schwerer Prüfung die Provinz in dieser Rich-
tung belebt hat, sich auch wieder bewähren wird,
wenn gewichtige Momente an uns herantreten sollten.
Somit trinke Jch auf das Wohl des ersten Armee-
Corps und der Provinz, und fordere Sie auf, auch
Jhre Gläser zu leeren, um Jhre Wünsche mit den
Meinigen zu vereinen.”

Die schöne Feier in Königsberg, bei welcher die
patriotische Theilnahme der Bevölkerung sich überall
in lebhaftester Weise kundgab, ist leider durch einen
schweren Unglücksfall getrübt worden: durch den
Bruch des Geländers auf der Brücke des Schloßteichs

l
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in Folge starken Andranges wurde ein Theil des
darauf befindlichen Publikums in das Wasser hinab-
gestürzt. Die Zahl der Verunglückten ist noch nicht
festgestellt ; doch ist schon jetzt eine Anzahl von Leichen
aufgefunden worden.

Die Königin Augusta ist von Schloß Mainau,
nachdem sie zuvor noch einen kurzen Aufenthalt in der
Schweiz genommen hatte, am 10. d. in Baden zur
Herbstkur eingetroffen und hat daselbst am 12. den
König der Belgier empfangen.

Während des Aufenthalts des Königs in Schloß
Pansin, bei Stargard, traf auch der Bundeskanzler
Graf Bismarck daselbst ein. Der hohe Staatsmann
wohnte im Gefolge Sr. Majestät den Truppenübun-
gen bei und nahm auch an dem zu Ehren des Königs
von den Ständen des Saatzger Kreises veranstalteten
Festmahl Theil. Nach der Abreise des Königs von
Pansin ist Graf Bismarck wieder auf sein Gut Var-
zin zurückgekehrt.

Seit einigen Wochen sind über das Besiuden
des Kaisers Napoleous III. Nachrichten verbreitet
worden, welche in weiten Kreisen Unruhe und Be-
sorgniß erregt haben. Obgleich man von zuverläs-
siger Seite wiederholt die Versicherung erhielt, daß
der leidende Zustand des französischen Herrschers
keineswegs die ernste Bedeutung habe, welche dem-
selben durch unverburgte Gerüchte zugeschrieben wurde,
so fanden letztere doch vielen Glauben. Diese Ge-
rüchte sind jetzt in überzeugendster Weise durch die
Thatsache widerlegt, daß der Kaiser wieder öffentlich
in der Hauptstadt erschienen ist, täglich Ausfahrten
macht und bereits mehrfach Besuche empfängt. Die
neuesten Berichte melden, daß die Genesung des
Kaisers in erwünschter Weise fortschreitet.

(Urtbeilc über die preußifche Armee)
Ueber die preußische Kavallerie bemerkt der militäri-
sche Berichterstatter eines englischen Blattes, welcher
den Herbstübungen des 3. Armee-Corps beigewohnt
hat: »Bei Reitern wie Fußtruppen zeigen die Ma-
növer die gleiche Gelassenheit und Ruhe; Aufregung
und Verwirrung werden überhaupt im preußischen
Heere sorglich vermieden. Den Officieren wird ganz
besonders eingeschärft, eitle ruhige gesammelte Hal-
tung zu bewahren, da man mit Recht von der An-
sicht ausgeht, daß Unruhe und Hitze bei den Vorge-
setzten in der Schlacht sich sehr bald bei den Mann-
schaften wiederspiegeln würde. Nur wenige Worte
werden außer den nothwendigen kurzen scharfen
Kommandos während der Mannöver gesprochen. Vor-
wurf und Tadel werden dort, wo sie erforderlich sind,
ruhig nach Beendigung der Uebungen des Tages er-
theilt und mit besonderer Sorgfalt wird darauf ge-
sehen, daß Befehle und Weisungen von den höhern
an die ihnen unterstehenden verantwortlichen Befehls-
haber, nicht aber direkt an Personen gelangen, welche
kleine Abtheilungen kommandiren. So weiß jeder
Führer vollkommen, was von ihm erwartet wird,
und Alle arbeiten ruhig und gesammelt dem gemein-
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famen Ziel entgegen.
dazu gekommen, daß bei der preußischen Kavallerie
bei viel geringerer Hast beträchtlich größere Geschwin-
digkeit erzielt ivird als bei den Reitern anderer Na-
tionen. Die Kommandoworte sind ebenfalls kürzer
und schärfer als in anderen Heeren, unb die lang-
athmigen Befehle, Von denen das englische Neglement
überströmt, sind hier unbekannt.

Sieht man auf bie beenbeten Manöver zurück,
so bleibt am lebhaftesten der Eindruck, ivelchen die
ausgezeichnete Kavallerie auf den fremden Besucher
macht. Die Intelligenz der Officiere, die vom ersten
bis zum letzten eine vollkommene Schule in den Din-
gen besitzen, die der Reiterofsicier wissen muß, die
Schnelligkeit, mit der sie sich in dem Terrain zurecht-
finden, die gewandte Beurtheilnng der Verhältnisse,
die zu raschem Entschluß und schleuniger Ausführung
leiten, Alles giebt Veranlassung zu eingehender Be-
obachtung und Erwägung. Dabei ist das Reiten der
Mannschaften bemerkenswerth gut, was auch Von
der Art nnd Weise gilt, wie der Vorpostendienst be-
trieben wird und darin Meldungen erstattet werden.
Es giebt nur wenige Officiere in England, die eine
klare Einsicht darüber haben, wie tüchtig die preußi-
sche Kavallerie in der That ist.«

Litrchltcher Linzciger ans Oels.
Am XVII. Sonntage p. Trinitatis

predigen zu Oels:
Jn der Schloß- und Mark-Kirche:

( Frühpredigt: Herr Snbdiakonns Böhmer.
r) Amtspredigt: Herr Superintendent Hohenthals
*J Nachmittagspredigt: Herr Diakonus Krebs.

*) Collecte für das MagdalcnensStift in Deutsch-Linn bei Breslau,
In der St. Salbator-Kirche.

Sonntag Nachmittags H. Uhr und Mittwochs und Sonn-
_ abends Nachmittags 1 Uhr:

Kinderlehre: Herr Snbdiakonus Böhmer.
Wochenpredigt:

Donnerstag, den 23. September, Vormittags 872 Uhr
Herr Subdiakonns Böhmer. «

Montag, den 30. September, Nachmittags 3 Uhr: Conferenz
des Gemeinde-Kirchenratbs. _

Oeffentliche Sitzung
des allgemeinen landwirthschaftlichen Vereins,
Sonntag, den 19. September, Nachmittag 3 Uhr,
im Saale des Gasthofes zum goldenen Adler.

. Tagesordnung:
l) Bericht über die Versammlung deutscher Land-

2)
unb Forstwirthe vom 9. bis 15 cr. zu Breslau.
Ueber Entwickelung der Landwirthschaft im All-
gemeinen.

3) Das Bergamasker Zuchtschaf.
4) Die Made in Mais nnd Hafer.
5) Eine Musterwirthschaft. (Nach einer Zeitschrift.)
Oels, den 7. September 1869. Der Vorstand.

Ein sprnngfähiger bolländer Balle
steht zum· Vertan auf dem Dom.
Buselwitz bei Oels.
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(Ninderpest.) Die Berichte über den Stand
der Rinderpest lauten aus allen betroffenen Landes-
theilen übereinstimmend günstig und lassen keinen
Zweifel darüber, daß die Seuche im Preußischeii
Staatsgebiete als erloschen zu betrachten ist.

Im Negierungsbezirk Frankfurt ist die Pest auch
im Dorfe Zicher, wo noch der jüngste Erkrankungs-
fall vorgekommen war, erloschen, nnd der Ort konnte
vom 13. b. Mts. an für seuchenfrei erklärt werben.
Der ganze Regierungsbezirk Frankfurt ist daher wie-
der dem Verkehr frei gegeben.

Auch das Gesammtgebiet der Provinz Preußen
ist völlig pestfrei, da seit dem 20. v. Mts kein ver-
dächtiger Erkrankungsfall eingetreten ist. In Folge
dessen sind die erforderlichen Anordnungen getroffen,
um bie ganze Linie der Ostbahn ungesäumt wieder
für den Vieh-Transport freizugeben.

Den umsichtigen und nachdrücklichen Vorkehrun-
gen der Behörden ist es zu danken, daß die Seuche
nicht eine weitere Ausbreitung erlangt hat und so
schleunig getilgt worden ist. Wenn aber fortan im
Innern die Sperrmaßregelii in Wegfall kommen, so
ist es doch unerläßlich, die Abschließung der Grenzen
gegen Polen und Rnßlaiid aufrecht zu erhalten, weil
auf dortigem Gebiete noch immer neue Erkrankungs-
fälle vorkommen.
___

Bekanntmachung
Das Anbindeu der Pferde auf der Schloßstraße

an den Zaun des Leih-Amts, so wie das Halten
leerer Wagen daselbst wird hierdurch bei 1 Thlr.
Strafe untersagt.

Oels, den 11. September 1869.
Die Polizei-Verwaltung

Bekanntmachung
des allgemeinen landwirthfchaftl. Vereins,

im Kreise Oels.

Der genannte Verein wird nach den bestehen-
den Grundscitzen vom 16. Februar 1851, ergänzt
am 3. December 1858 die Auszeichnung der-
jenigen männlichen und weiblichen Dienstboten,
welche im Alter von 15—20 Jahren eine drei-
jährige gutgesührte Dienstzeit nachweisen, für dieses
Jahr Sonntag, den 17. October, in der Ber-
einssitznng vornehmen. Behufs dessen sind die
Anmeldungen im Gebrauch der dafür hier einzu-
holenden Formnlare mit Bescheinignng der Orts-
polizei-Behörde spätestens bis zum 3. October an
den nnterzeichneten Vorstand einzusenden.

Oels, den 6. September 1869.

Der Vorstand des allgemeinen landwirth-
schaftlichen Vereins.

Kleinwächter, Sehirdewahn,
Vorsitzenden Schriftsührer.
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Oels, den 19. Juni 1869.

Aufkündigung Von ausgeloosten Kreis-

Obligationendes Kreises Oels.
Bei der heute im Beisein der kreisständischen

Commission und eines Notars stattgefundenen Ver-
loosnng der, auf Grund des Allerhöchften Privilegii
vom 30. October 1865 ans-gefertigten und am 2. Ja-
nuar 1870 einzulösenden Kreis-Obligationen des
Kreises Oels sind nachstehende Nummern gezogen
worden: "

Lin. A. ä 500 Thlr.:
Nr. 9.,

Litt‘. C. in 100 Thlr.:
Nr. 73, 88, 91, 347,

Litt. E. ä 25 Thlr.:
Nr. 97.

Die Besitzer dieser, zum 2. Januar 1870 hier-
durch gekündigten Obligationen werden daher aufge-
fordert, den Nenuwerth gegen Rückgabe der Obliga-
tionen, nebst den dazu gehörigen Zins-Coupons
Ser. I. Nr. 9 und 10 und Talons vom 2. Januar
81870 ab, bei der hiesigen Kreis-Communal-Kasse in
Empfang zu nehmen. ——— Eine weitere Verzinsung
aber ausgeloosten Obligationen findet Von dem letzt-
igedachten Tage ab nicht statt, und wird der Werth
zder etwa nicht zurückgelieferten Coupons Ser. l.

LQiSEr. 9 und 10 von den Kapitalien in Abzug gebracht
g Ewerden.

- Der Königl. Laudraths-Amts-Berweser.
R. v. Scheliha.

errde-Auktion.
Das Dom. Kritschen Verkauft Donnerstag,

den 23. d. Mis., Morgens 10 Uhr, meistbietend
12 junge kräftige Pferde, die dasselbe wegen
der Rindvjeh-Klauenseuche früher zu kaufen genö-
thigt war; ebenso kommen zum Verkan 2 gute
ossene Wagen.

__ W Das Wirthschafts-Amt.

W Unterzeichneter empfiehlt
sich zur Anfertigung you wenn): und
Holz-Cemeut-Dacheru zu »den
billigsten Preisen unter mehrmhriger
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Beilage zu Nr. 39 des Oels’er Kreisblattes
Bekanntmachnng.

Oels, den 16. September 1869.
Die am 15. d. Mts. zum Behnfe der

Deckung rückständiger Kosten fiir Herstellung des
Kirchhofzaunes zu Postelwitz durch den Königlichen
Kreisexeeutor Kürschner gepfändeten Gegenstände
und zwar: «

a. von dem Halbbaner G ore o w sky ein Schwein,
b. von dem Juwohner Tscheschlog ein blauer

Tuchpelz,
c. Von dem Schniiedenieister Pache ein Sack

Noggen
werden Donnerstag, den 30. d.Mts., Vormittags
10 Uhr, im Gerichtskretscham zu Postelwitz öffent-
lich meistbietend verkauft werden.

Der Königliche Laiidrath.
(gez.) von Rosenberg.

Holz-Verkauf
ans deni Königl. Forstrevier Kuhbrück, Kreis Trebnitz.

Donnerstag, den 23.,September 1869,
werden im Ohlich’schen Gasthause zu Maßlisch-
Hammer, von früh 9 Uhr-ab, znui öffentlichen
meistbietenden Verkauf, gegen sofortige Baarzah-
lung gestellt:

circa 500 Klaftern kiefern Scheit nnd
Knüppel aus den Schutzbezirken Grochowe, Pol-
uisch-Mühle, Kuhbrück, Gro·ß-Lahse und Burdeiz
circa 10 Klaftern Eichen, Buchen und Aspen,

Scheit, Knüppel und Rumpen ans den Bezir-
ken Politisch-Mühle, GroßiLahse nnd Burdei.

Kuhbrück, den 10. September 1869.

Der Königliche Oberförfter.
v. Poser.

Die Knochenmehl- und chemifche Demg-
Fabrik von Robert Huncke in Spahlitz, bei
Oels, empfiehlt zur Herbstsaat:

Knochenmehl, roh, fermentirt und mit 250/0
Schwefelsäure präparirt,

Superphosphate, stickstoffhaltige und stickstofffreie
Salz- nnd Schwefelsäure
unter Garantie des Gehalts.
M Für eine erste Preußische Lebens-

versicherungs- Gesellschaft werden in den Städten
Oels und Bernstadt

gut situirte und leistungsfähige Agenten gesucht.
Caution erwünscht, jedoch nicht Bedingung Of-
ferten sub O. R. 100 franco Breslau poste
restante. .

 

  

Brauerei-Pacht.
Herr Gras Schwerin auf Bohrau beab-

sichtigt, die Dominial-Brauerei zu Bohrau, im
Kreise Oels, an der Rechten--Oder--Userbahn bele-
gen, mit dem vorhandenen Bran- Juventarinm
und circa 19 Morgen Acker, Wiese nnd Garten
auf 6 Jahre von Michaeli d. Js. ab im Wege
der Lieitation zn verpachten.

Zur Entgegennahme der Pachtgebote habe ich
einen Termin ans den 22. d Mis» Nach-
mittags um 2 Uhr, in meinem Geschäfts--,Loeal
Ring Nr. 291 hier-selbst anberaumt, wozu ich
Pachtlnstige hiermit einlade

Die Pachtbedingnngen können bei mir ein-
gesehen oder Abschrift gegen Berichtigung der Co-
pialien in meiner Kanzlei erfordert werden.

Falls ein genügendes Gebot erreicht wird,
steht dem Abschluß des Pachtveitrages nichts
im Wege

Oels, den 10 September 1869.
Ludwig,

Königl. Justizrath

Nn r E cf) t e- 11

Gogoliner

Ka lk
i empfiehlt

BmlAusnawa
i gogoliner-Kam-Niederlage

Oels.
Platz Nr. 7, am Bahnhof.

Salz-Offerte.
Schönebeeker Kochsalz 3 Thlr 20 Sgr. und

8 Thlr 18 Sgr. der Sack,
Viehsalz l Nthlr. 10 Sgr. der Sack,
Leckfteine, das Stück 272 Sgr., «
Steinsalz, der Centner 2516112272 Sgr.,

« empfiehlt

Wilh. Helming.

    

 

    

   

         

 

  

Bernsiadt.
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Gladbacher Feuer-Veri-ieherumzssGesellschaft
Jch mache hierdurch bekannt, daß ich dem Herrn Carl Kretschmea. zu Betiistadt eine

Agentur obiger Gesellschaft übertragen habe.
Breslau, den 21. August 1800.

Die GenersalsAgemur für Schlefien
Herrmann S. li‘rietlläinder.

Unter Bezugnahme auf vorstehende Bekanntmachnng empfehle ich mich zur Vermittelung
von Versicherung en gegen Brzand Blitz- und Explosioiis-Schäde11,fiir feste und möglichst
billige Prämien.

Bei Wohnhäuseru übernimmt die Gesellschaft auf Wunsch auch die Gefahr von Gas-
Explosions-Schädeu für feste nnd möglichst billige Prämien.

Die Gesellschaft leistet Ersatz nicht blos fiir den unmittelbar durch Brand entstandenen
Schaden, sondern auch für den Verlust, welcher durch Löschen, Retten und Abhandenkommen an
den versicherten Gegenständen beim 1317111111x entsteht.

Jedem, welcher bei der Gesellschaft zu Versichern wünscht, ertheile ich bereitwilligst jede
nähere Auskunft

Prospecte find jederzeit gratis bei mir zu erhalten.

Bernstadt, den 31. August 1869.

‘m'! äiu'mschmer, Speeial-Agent.
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GEN“ Gehriws l A. ähfi’lnä'ium'wcr G ä‘o

Zahnhalsbänder « 111 11115;
·i»Neu Loose .

Tiiilnrr rnulmuslntlerm
habe ich bereits bei dreien meiner Kinder mit
den besten Erfolgen angewendet, Und empfehle
ich allen gMüttern, welche ihren am Zahuen

zur

 

 leidenden Kindern Lindernng verschaffen wollen, Gewinne 5‘250001 10000, 5000; 2000,
diese Zahnhalsbänder dringend als das Vor- 1000, 500 21‘.
 

Tempelburg, den 24. Februar 1869.
Horn, Kreisgericl)ts-Aktuar.

Beim Ankan bitten wir der vielen Nach-
ahmungen wegen, genau auf unsere Firma zu

(Preis 10 Sar)

Grlirüder G13 e h 1' 111,
Apotheker und Hostieferanten,

Berlin,14.Charlottenstiaße Nr. l4.

Jn Oele zu haben bei Fl'. Fuersier.
I—

La veuve Kaufmann nee Hayoz d'origine
frunqaise domiciliee il Oels prendra des 'le

' premier act-obre quelques pensionnaires
(jeunes filles).

Pour de plus amples informations s’adresser
ä mademoiselle Spruth, (lirectrice de l’institut
des jeunes filles, et ä monsieur le comte
Kospoth de Klitschen p. (). qui auront la
honte d’en donnel.

I

i
i .

ziiglichste. l

1
I

achten.
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vom H. September 1569 vom 11. September 1869.

Oele- {Geigen Nonnen (Stute. Erbsen FjafL Kartoff. Heu- Sgtrolr Mc 1'111 1'
sprfs.Maafi der-Steh der Schfl derjsspchfl der Schfl der Schs1. der Schfl derCtrz das-Schri. —.—-YL-—’M’sg
u.Gewicht. rtl.igr.pf rtl.fgr.pf. 1't1.1111'.111.111411111.111.11112111rtl 1111.111. rtl sar.pt. 1114113111. ißciß. Weizen «e;5—88 82 7.3 «’
Höchst» __ —| 2 ___ ___ .- ___ __. 1’ 3... —- _— 28— — —- — Gelbir mm 80 —-83 7S 09 -
Mittler —- —— 2 O-— —— —— —- — -- —- l 2 6:12: —-— ‘26 —-———- —— — Roggcn . 6,3——64 60 56 -
Niedriger —- — — l 28—— ———- « —- .. —- l —-— —- 25 —- — —- —Ge1fte 50s5l 47 45 ‑

Bernstadt, den 11. ept. Hafer . 32—33 31 29 .
Höchstek 216 128—- 115 —- 125— 111 6 -— llG- 1— —- 7 ———Ervim (i7—68 62 .51).
Mittler 2 15: l 27-—— I 14 6 » —— l l l 3 —|— -— — —- Kleefaat rolhe ——— —— —- —-
Niedriger 2|l4 1'26— 114——-——— l l— — 1 —- —--— dito weiße —- — —- —-   

  

 

   

     


